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Hält der „Malerblick“ das was er verspricht? 

Die Autoren des Bebauungsplans 123 Opel-Zoo von 2003 und der geänderten, noch nicht 

verabschiedeten Fassung von 2015 , in dessen Bereich der „Malerblick“  liegt, waren sich der 

Bedeutung des Platzes für Kronberg  und die Geschichte der Kronberger Malerkolonie bewusst. In 

der Begründung der Stadt Kronberg zu dem Bebauungsplan 123 Opel-Zoo von 2003, findet sich unter 

Punkt 2.8 Landschaftsbild folgende Bemerkung, Zitat: Von entscheidender Bedeutung für das 

Landschaftsbild ist zum einen die Fernsicht, die man von der B 455 aus über Kronberg hinweg 

(Kronberger Burg) ins Rhein-Main-Gebiet („Skyline“ von Frankfurt) und an klaren Tagen bis zum 

bewaldeten Odenwald hat („Malerwinkel“), zum anderen die Lage des Zoos in einem engen Bach-Tal, 

die zusammen mit den zahlreichen Baum- und Gehölzbeständen die Tiergehege, Stallungen und 

Gebäude des Zoos kaum auffallen lässt, so dass auch von außerhalb gelegenen Aussichtspunkten, 

wie z.B. der Burg Falkenstein, insgesamt der Eindruck eines intakten, historisch gewachsenen 

Landschaftsbildes erhalten bleibt. Und weiter unten heißt es: Störend sind die von Straße und 

Philosophenweg aus sichtbaren und an diese z. T. angrenzenden Zäune. Zitat Ende. Gemeint sind 

vom Aussichtspunkt aus gut sichtbare Zäune, die ein Tiergehege des Opel-Zoos begrenzen, an dessen 

unterem Ende eine hässliche Besucherplattform aufgebaut wurde. Im geänderten, noch nicht 

verabschiedeten Bebauungsplan 123.1,von 2015 steht zum Thema Malerblick: Zitat: Darüber hinaus 

werden Freihaltezonen festgelegt, in denen aus Gründen des Landschaftsbildschutzes zukünftig 

keinerlei Bauten errichtet werden dürfen. Dies bezieht sich insbesondere auf den Bereich des Rent-

Baches und des Malerblicks. Zitat Ende. Bezogen auf zu vermeidende Störungen der Landschaft 

durch jegliche Gebäude, müssen  hässliche, und landschaftsuntypische Zäune und hässliche 

Besucherplattformen wohl zu dort nicht erlaubten Gebäuden gezählt werden. Und natürlich trifft das 

auch auf den geplanten Rahmen zu, der auf den Malerblick hinweisen soll, sowie auf eine zwei Meter 

hohe Schallschutzwand.  

Was ist eigentlich ein Malerblick? Das Wort „Malerblick“ soll uns sagen, es handelt sich hier um eine 

außergewöhnliche Aussicht, die es wert ist gemalt zu werden, und die auch schon von namhaften 

Malern gemalt wurde. Dadurch soll dem Ort eine Künstleraura verliehen werden. Leider entspricht 

der „Malerblick“ diesem Anspruch heute nicht. Auf den Bildern, die ein Schönberger Maler an der 

Stelle malte fehlen die Zäune um das Opelzoogehege und die Besucherplattform. Ein Maler kann das 

weg lassen was ihm nicht gefällt. Der Besucher, der die Aussicht genießen will, kann das nicht. Er 

sieht ein verdorbenes Landschaftsbild. Will man im Ernst damit Werbung machen? Dazu mit einem 

derartigen Aufwand? Das wenigste wäre, dass man die Zäune durch Bewuchs „unsichtbar“ macht 

und die Aussichtsplattform abbaut und auf Rahmen und Schallschutzwände verzichtet. 

Ein Bekenntnis der Verwaltung Kronbergs zum Erhalt und zur Weiterentwicklung von Stadt – und 

Landschaftsbild unter ästhetischen Gesichtspunkten gehört in den Nachhaltigkeitsbericht als Aufgabe 

und Zielvorstellung! 
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